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Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 3. Juli 2008
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Irland

(Rechtssache C-215/06) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Fehlende Umwelt-
verträglichkeitsprüfung von Projekten, die in den Geltungsbe-
reich der Richtlinie 85/337/EWG fallen — Nachträgliche

Legalisierung)

(2008/C 260/03)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Bevoll-
mächtigte: D. Recchia und D. Lawunmi)

Beklagter: Irland (Bevollmächtigter: D. O'Hagan im Beistand von
J. Connolly, SC, und G. Simons, BL)

Gegenstand

Vertragsverletzung — Art. 2, 4 und 5 bis 10 der Richtlinie
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und priva-
ten Projekten (ABl. L 175, S. 40) — Versäumnis, Maßnahmen
zu treffen, damit die Projekte, die in den Geltungsbereich der
Richtlinie fallen, einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen wer-
den

Tenor

1. Irland hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus den Art. 2, 4
und 5 bis 10 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni
1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten verstoßen, dass es nicht alle
Maßnahmen getroffen hat, die erforderlich sind, um sicherzustellen,
dass

— die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie — sowohl in ihrer
ursprünglichen als auch in der durch die Richtlinie 97/11/EG
des Rates vom 3. März 1997 geänderten Fassung — fallen-
den Projekte, bevor sie vollständig oder teilweise ausgeführt wer-
den, im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung geprüft werden und, wenn aufgrund ihrer Art,

Größe oder ihres Standorts mit erheblichen Auswirkungen auf
die Umwelt zu rechnen ist, einer Prüfung in Bezug auf ihre
Auswirkungen nach den Art. 5 bis 10 der Richtlinie 85/337
unterzogen werden und

— vor der Erteilung der Genehmigungen für die Errichtung einer
Windfarm und die damit im Zusammenhang stehenden Tätig-
keiten in Derrybrien, County Galway, sowie vor der Durchfüh-
rung der Bauarbeiten eine Prüfung dieses Projekts hinsichtlich
seiner Auswirkungen auf die Umwelt nach den Art. 5 bis 10
der Richtlinie 85/337 sowohl in der ursprünglichen als auch
in der durch die Richtlinie 97/11 geänderten Fassung durchge-
führt wurde.

2. Irland trägt die Kosten.

(1) ABl. C 178 vom 29.7.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 10. Juli
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu — Republik Polen) —
Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu

Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Rechtssache C-25/07) (1)

(Mehrwertsteuer — Richtlinien 67/227/EWG und
77/388/EWG — Nationale Rechtsvorschriften, mit denen
die Einzelheiten der Erstattung des Mehrwertsteuerüber-
schusses festgelegt werden — Grundsätze der steuerlichen
Neutralität und der Verhältnismäßigkeit — Abweichende

Sondermaßnahmen)

(2008/C 260/04)

Verfahrenssprache: Polnisch

Vorlegendes Gericht

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
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